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Beginn des amtlichen Teils 

 
I Beschlüsse des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 22.01.2019 

– öffentlicher Teil – 
 

 
DS 392/2018/14-19 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten beschließt die vollständige Gebührenbefreiung nach § 10 der Satzung der 
Gemeinde Hoppegarten für die Nutzung und über die Erhebung von Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen der 
Gemeinde Hoppegarten für die Raumnutzung in der Kita Bernd Döberitz für die Durchführung des externen Angebotes „musi-
kalische Früherziehung“ durch die Musikschule Fröhlich für die Zeit vom 04.09.2017 bis zum 19.06.2019. 

Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
0 x ja; 6 x nein; 3 x enth. 

 
 
DS 399/2018/14-19 

Der Hauptausschuss stimmt dem Vorschlag des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe für die Sanierung der Fassade, Alte 
Berliner Straße 103, 105, 107 in 15366 Hoppegarten an den Bieter Nr. 5 zu. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
6 x ja; 1 x nein; 2 x enth. 
 
 
DS 403/2019/14-19 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten beschließt die vollständige Gebührenbefreiung nach § 10 der Satzung der 
Gemeinde Hoppegarten für die Nutzung und über die Erhebung von Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen der 
Gemeinde Hoppegarten für die Raumnutzung in der Kita Gänseblümchen und in der Gebrüder-Grimm-Grundschule für die 
Durchführung des externen Angebotes „Tanz- und Bewegungserziehung“ durch die Tanzschule Kolibri für die Zeit vom 
05.09.2016 bis zum 19.06.2019. 
  
Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
0 x ja; 7 x nein; 2 x enth. 
 
 
 

II Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 28.01.2019 
– öffentlicher Teil – 

 
 

AN 134/2018/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Aufhebung der Beschlüsse DS 326/2018/14-19 und DS 330/2018/14-19 
aus der Sitzung am 2.7.2018. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 
28 x ja; 0 x nein; 0 x enth. 
 
 
AN 137/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung beauftragt die Verwaltung, die Punkte aus der Stellungnahme der Verwaltung zum 
AN 137/2019/14-19 zu Ziff. 1 und Ziff.2 umzusetzen. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 
28 x ja; 0 x nein; 0 x enth. 
 
 
AN 139/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten beschließt die Durchführung eines Verfahrens zur Teileinziehung der 
Münchehofer Straße für den Ausschluss von LKW ab 5,5 t. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 
23 x ja; 0 x nein; 5 x enth. 
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AN 140/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt alle in Planung und Ausführung befindlichen Straßenausbaumaßnahmen 
einzustellen, insofern dies ohne finanziellen Schaden möglich ist. Ausgenommen hiervon sind die Maßnahmen Gehweg Kö-
penicker Straße sowie der Umbau der Schul- und Marderstraße. Dieser Stopp soll bis zum Ende des Jahres 2019 gelten, 
beziehungsweise bis zum Erlass eines Gesetzes, welches die weitere Verfahrensweise regelt. 
 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
22 x ja; 1 x nein; 5 x enth. 
 
 
AN 142/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung beschließt die Aufhebung des Sperrvermerks über Zuschüsse für den SC Dynamo Hoppegarten (DS 

261/2017/14-19, auf der Hauptausschusssitzung am 23.05.2017 beschlossen). 

 

Namentliche Abstimmung: 
Hr. Arndt ja, Hr. Börner ja, Hr. Dachroth ja, Hr.Dr.Dr.sc. Ködderitzsch enth., Hr. Dr. Galeski ja, Hr. Eißrig ja, Hr. Hannemann 
ja, Hr. Heinecke ja, Hr. Heinol ja, Fr. Hummel ja, Hr. Juschka ja, Fr. Katzer ja, Fr. Knihs ja, Hr. Knobbe ja, Hr. Molks ja, Hr. 
Norden enth., Hr. Otto ja, Hr. Radach ja, Fr. Schaefer ja, Hr. Scherler ja, Hr. Siebert ja, Fr. Timm ja, Hr. Toleikis ja, Hr. Vor-
werk ja, Hr. Wieczorek ja, Fr. Zielisch ja.  
  

Ergebnis: einstimmig angenommen 
24 x ja; 0 x nein; 2 x enth. 
 
 
AN 143/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung beschließt die Reduzierung folgender Konten im HH 2019. 

 
 

Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
5 x ja; 19 x nein; 4 x enth. 
 
 
DS 364-1/2018/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den Entwurf der Haushaltssatzung 2019. 
 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
22 x ja; 2 x nein; 4 x enth. 
 
 
DS 369/2018/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Aufstellung des  Bebauungsplans „Feuerwehrstandort Siedlungserweite-
rung Hönow“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB für das Flurstück 2776 (Teilfläche) der Flur 2 der Gemarkung 
Hönow. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 
28 x ja; 0 x nein; 0 x enth. 
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DS 396/2018/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den Verzicht auf die Bestandteile der Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 ge-

mäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse. 
 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
22 x ja; 2 x nein; 4 x enth. 
 
DS 397/2018/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt, dass die Gemeinde Hoppegarten einen Antrag auf Mitgliedschaft im Fach-

verband der Kämmerer im Land Brandenburg e.V. stellt. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 
28 x ja; 0 x nein; 0 x enth. 
 
 
DS 402/2018/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans „Rennbahnallee 83“ gem. 

§ 3 Abs. 2 BauGB. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange werden gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 
24 x ja; 0 x nein; 4 x enth. 
 
 
DS 404/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe über die Wartung der 

öffentlichen Beleuchtung in der Gemeinde Hoppegarten an den Bieter GDF GmbH aus 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 
28 x ja; 0 x nein; 0 x enth. 
 
 
DS 406/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt gemäß § 17 BauGB die Verlängerung der Veränderungssperre im Bereich 

des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Ehemaliges KWO-Gelände am S-Bahnhof Hoppegarten“ um ein Jahr. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 
26 x ja; 0 x nein; 2 x enth. 
 
 
 

III Beschluss der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 28.01.2019 
– nichtöffentlicher Teil – 

 
 
 
DS 372/2018/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den Verkauf des Grundstückes in der Gemarkung Hönow, Flur 2, Flurstücke 
1557,1558 sowie die dazugehörigen Mieteigentumsanteile von 20/76stel an den Flurstücken 1630, 1631 und 1632 an den 
Bewerber Nr. 1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mit dem Bewerber Nr. 1 die Vertragsverhandlungen zu führen und 
den Kaufvertrag abzuschließen. Die Kosten des Vertrages und seiner Durchführung sind vom Käufer zu tragen. Sofern die 
Vertragsverhandlungen mit Bewerber Nr. 1 scheitern, ist die Verwaltung ermächtigt, in nachfolgender Reihenfolge mit den 
Bewerbern Nr. 2 und Nr. 3 Vertragsverhandlungen zu führen und einen Kaufvertrag abzuschließen. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
18 x ja; 4 x nein; 4 x enth. 
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IV Wahlbekanntmachung der Wahlleiterin der Gemeinde Hoppegarten 

 
 
Wahlen  

 
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten,  
- des Ortsbeirates für den Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten,  
- des Ortsbeirates für den Ortsteil Hönow  
 

 
am 26. Mai 2019 

 
Bekanntmachung der Wahlleiterin 

vom 29. Januar 2019 

 
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt: 

  
I.  Wahltermin für die Wahlen zur Gemeindevertretung und die Wahlen der Ortsbeiräte sowie die Wahlzeit  

 
 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten Kommunalwahlen 2019 vom 
 15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 

  
 - der Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten,  
 - des Ortsbeirates für den Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten,  
 - des Ortsbeirates für den Ortsteil Hönow  

 
 am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt. 

  
II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

 
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die vorgenannten Wahlen durch Rechts-
 verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für 
 diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin: 

  
A.  Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten  

 
1.  Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter  
 Es sind insgesamt 28 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter zu wählen.  

 
2.  Wahlkreise  

 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten hat durch Beschluss festgelegt, dass das Wahlgebiet einen 
 Wahlkreis bildet.  
 
3.  Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist  

 
3.1  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberin-
 nen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergrup-
 pen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 

 nur an ei ner Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen 
 Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.  
 
3.2  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen spätestens bis zum 

  
  Donnerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr,  

 bei der  
  Wahlleiterin der Gemeinde Hoppegarten  

  Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten  
 
 schriftlich eingereicht werden.  
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4.  Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen  

 
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist der Wahlleiterin der Gemeinde Hoppegarten 
 durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zu sammenschluss Beteiligten spätestens bis zum 
 Donnerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss 

 beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern 
 des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
 einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet 
 sein. 
  
5.  Einreichung wahlgebietsbezogener Wahlvorschläge  

 
 Parteien, politische Vereinigungen, Wählergruppen, Listenvereinigungen, Einzelbewerber und Einzelbewer berinnen 
 können einen wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen.  

 
6.  Inhalt der Wahlvorschläge  

 
6.1  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. 

 Sie müssen enthalten  

 
 a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staats-
 angehörigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge, 

  
 b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen Namen der einreichenden Partei 

 oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag 
 angegebene Name der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im 
 Lande führt, 

  
 c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurz-

 bezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe han-
 delt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen Vereinigu- 
 gen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,  

 
 d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und,  sofern sie eine Kurzbe-

 zeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen 
 der an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben, 

 
  e) den Namen des Wahlgebietes.  
 
 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 

 bezeichneten Angaben enthalten. 

  
6.2  Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber und darf höchstens insgesamt 
 42 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.  
 
6.3  Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und 
 der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Be-

 werber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
 stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
 abzugeben und entgegenzunehmen.  

 
6.4  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von mindestens  zwei Mitgliedern des für das 

 Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
 Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungsbe-
 rechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag ei-
 ner Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entspre-
 chend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers muss von dieser 

 oder diesem unterzeichnet sein. 

  
6.5  Wichtige Beschränkungen  

 Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl zur  Gemeindevertretung der 
 Gemeinde Hoppegarten benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf 
 nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.  
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7.  Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber 

  
7.1  Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
 Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:  

 
 a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar sein.  
 
 b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und 
 Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).  
 
 c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die 
 Zustimmung ist nach dem Muster der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der 

 Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber in der Zustimmungserklärung zu-
 dem ihre oder seine Parteimitgliedschaft anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.  

 
 Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.  

 
7.2  Zur Wählbarkeit  

 
7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen  

 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundge-
 setzes, die  
 - am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
 - seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er  
 - infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
 - sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 i. V. m. § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Kranken-
 haus befindet oder  
 - infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.  

 
7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern  

 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar auch alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der 
 Europäischen Union, die  
 - am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
 - seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er  
 - infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
 - sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 i. V. m. § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
 befindet,  
 - infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
 licher Ämter nicht besitzt oder  
 - infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.  

 
7.3  Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach 
 dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewer-
 berin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre 
 Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versiche-
 rung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre 

 Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausge-
 schlossen sind.  

 
8.  Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG  

 
8.1  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in 

 einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
 Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
 sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer 
 Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

  
8.2  Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen und 

 Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die für die Wahl zum Kreistag des  Landkreises Märkisch-Oderland 
 wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden.  
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8.3  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der 
 zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitglie-
 derversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der 
 zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (An-
 hängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. 

 Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) 
 aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführun-

 gen zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend. 

  
8.4  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
 Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die 

 Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.  

 
8.5  Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen 
 Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit 
 einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.  

 
8.6  Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
 heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsbe-
 rechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
 Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, An-
 hängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 

  
8.7  Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem 
 Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. 

 Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der 
 erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl 
 hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei von der Versammlung bestimmte 
 Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an 

 eine demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet wor-
 den sind.  

 
9.  Unterstützungsunterschriften  
 
9.1  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften  

 
9.1.1  Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechen-

 baren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundestag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens eine im Land 
 Brandenburg gewählte Abgeordnete oder einen Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Märkisch-Oderland 
 durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung der 
 Gemeinde Hoppegarten durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder einen Gemeindevertreter seit der letzten 
 Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

  
9.1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 

 Kreistag des Landkreises Märkisch-Oderland durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder einen Kreistagsab-
 geordneten oder in der Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten durch mindestens eine Gemeindevertreterin 
 oder einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 

 Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine 

 der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen 
 für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.  

 
9.1.4  Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund eines Einzel-

 wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Märkisch-Oderland oder in der Gemeindevertretung der Gemeinde 
 Hoppegarten vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 
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9.2  Wichtige Hinweise  

 
9.2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
 Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfor-
 dernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im 
 Wahlgebiet wahl berechtigten Personen beizufügen. 

  
9.2.2  Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum 

  
  Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr, 
  
 bei der  
  Wahlbehörde der Gemeinde Hoppegarten, Foyer,  
  Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten  

 
 zu leisten.  
 
 Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bür-
 germeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften 
 ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten 
 (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde (Gemeinde Hoppegarten, Lindenallee 14,  15366 Hoppegarten) spä-
 testens bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr, vorzulegen.  

 
 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen 
 Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV 

 unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 
 
9.2.3  Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde der Ge-

 meinde Hoppegarten, Foyer, Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten aufgelegt. Bei der Anforderung sind Familien- 
 und Vornamen sowie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzu-
 geben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung 
 deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
 schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Rei-
 henfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 

 Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer List-
 envereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
 Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die Bezeich-
 nung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenann-
 ten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen 
 Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei einer 
 anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.  

 
9.2.4  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach 
 der Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet 
 werden. Vorher geleistete  Unterstützungsunterschriften sind ungültig.  

 
9.2.5  Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Ge-
 meinde Hoppegarten unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, 

 so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.  

 
9.2.6  Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvor-
 schlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst ist unzulässig. 

 
9.2.7  Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person 
 sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unter-
 schriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos. 

  
9.2.8  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung be-
 darf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahl-
 berechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf 
 Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. 
 Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 16 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.  
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9.2.9  Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunter-
 schrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlge-
 biet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10.  Mängelbeseitigung  

 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 12 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge 
 der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht 
 mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, 
 dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können 
 bis zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden. 

  
11.  Zulassung der Wahlvorschläge  
 Der Wahlausschuss beschließt am 28. März 2019, 16:00 Uhr in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvor-

 schläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.  

 
B.  Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Dahlwitz-Hoppegarten  

 
 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemein-
 devertretung der Gemeinde Hoppegarten gelten für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Dahlwitz-Hoppegarten mit 
 folgenden Maßgaben sinngemäß:  

 
1.  Wahlgebiet für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Dahlwitz-Hoppegarten ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das 
 Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.  
 
2.  Es sind insgesamt 7 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.  

 
3.  Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 10 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.  

 
4.  Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten ihren 
 ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 
5.  Die in der Gemeinde Hoppegarten wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
 oder deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge für die Wahl des Orts-
 beirates des Ortsteils Dahlwitz-Hoppegarten bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten 
 wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht  zur Durchführung einer Mit-
 gliederversammlung ausreicht. 
 In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Hoppegarten wahlberechtigten Mitglieder nicht für 
 die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 
 8.2 entsprechend.  

 
6.  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
 Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
 ten befreit ist, sind mindestens 10 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungs-
 unterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 

 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Dahlwitz-Hoppegarten durch mindestens 
 ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und 

 Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Dahlwitz-Hoppegarten vertreten sind, sowie 
 für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraus-
 setzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 
 bis 9.2.10 sinngemäß.  

 
C.  Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Hönow  

 
 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemein-
 devertretung der Gemeinde Hoppegarten gelten für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Hönow mit folgenden 
 Maßgaben sinngemäß:  
 
1.  Wahlgebiet für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Hönow ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet 
 einen Wahlkreis.  
 
2.  Es sind insgesamt 9 Mitglieder des Ortsbeirates zu wählen.  

 
3.  Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 13 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 
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4.  Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Hönow ihren ständigen Wohnsitz 
 oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.  

 
 
5.  Die in der Gemeinde Hoppegarten wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
 oder deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge für die Wahl des Orts-
 beirates des Ortsteils Hönow bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Hönow wahlberechtigten Mitglieder der 
 Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In 
 dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Hoppegarten wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
 Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entspre-
 chend.  

 
6.  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
 Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
 ten befreit ist, sind mindestens 10 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungs-
 unterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 

 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Hönow durch mindestens ein Mitglied seit 
 der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 

 die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Hönow vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
 mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. 
 Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 
 sinngemäß.  

 
III.  Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen  
 
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke stehen im Internet auf der Seite des Landes-
 wahlleiters Brandenburg unter https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahl-
 vorschl%C3%A4gen-kw/ zum Abruf bereit. Die Vordrucke können auch bei mir angefordert werden.  
 
 Hoppegarten, den 29. Januar 2019  
 
 
 
 gez. Ulrike Kämpf  
 Wahlleiterin 

 
 

 

    
    

 
 

Ende des amtlichen Teils / Beginn des nichtamtlichen Teils 
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